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Übersicht 

Die Finanzierung der heute bestehenden fünf Autoverlade (Lötschberg, Vereina, Furka, Oberalp, Simplon) bedarf 

einer teilweisen Neuordnung. Für anstehende Infrastrukturinvestitionen ist ein Zusatzkredit zum laufenden Ver-

pflichtungskredit Investitionsbeiträge Autoverlad erforderlich.   
Ausgangslage 

Derzeit werden in der Schweiz fünf Autoverlade betrieben. Diese wurden einer volkswirtschaftlichen Beurteilung unter-

zogen und ihr künftiger Finanzierungsbedarf wurde beurteilt. In den nächsten Jahren stehen grössere Erneuerungsinves-

titionen an und es ist zu entscheiden, aus welchen Quellen diese gedeckt werden sollen. Seit 1985 werden die Autover-

lade mit zweckgebundenen Strassenmitteln gefördert. Neben den jährlichen Abgeltungen haben die Eidgenössischen 

Räte mit dem Voranschlag 2019 einen ab 2019 laufenden Verpflichtungskredit von 60 Millionen für Investitionen bewil-

ligt. 

Inhalt der Vorlage 

Die Beurteilung der fünf Autoverlade ergibt für drei von ihnen (Lötschberg, Vereina, Furka) eine grundlegende Erschlies-

sungsfunktion in Ergänzung des Nationalstrassennetzes, vor allem im Winter. Demgegenüber ergänzt der Autoverlad 

Simplon eine ganzjährig offengehaltene Nationalstrasse; dessen Weiterbetrieb bleibt somit eine kantonale Aufgabe. Der 

Verlad über den Oberalppass hat seit der Winteröffnung des Lukmanierpasses an Bedeutung verloren; die geringe 

Nachfrage rechtfertigt die hohen Kosten nicht mehr und er wird deshalb per 2023 eingestellt. 

Die drei Autoverlade von nationaler Bedeutung arbeiten heute teilweise kostendeckend, dies allerdings nur dank dem 

Umstand, dass wesentliche Investitionen in der Vergangenheit à fonds perdu erfolgten, es sind also keine Investitions-

folgekosten zu tragen. Bei der Frage, ob dieses System aufrechterhalten werden soll, wurden Vergleiche mit ähnlichen 

Bereichen angestellt. Der Bundesrat kommt zum Schluss, dass die Finanzierung anzupassen ist. 

 Das Rollmaterial der Autoverlade soll künftig so wie im regionalen Personenverkehr fremdfinanziert werden. Sofern 

für den Betrieb eines Autoverlads ungedeckte Betriebskosten zu erwarten sind, kann eine jährliche Betriebsabgel-

tung vereinbart werden. 

 Die strassenseitige Infrastruktur soll wie bisher aus zweckgebundenen Strassenmitteln (Spezialfinanzierung Stras-

senverkehr) finanziert werden. 

 Die eisenbahnseitige Infrastruktur kann aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert werden. Der Autoverlad entrichtet 

für deren Benutzung die üblichen Trassenpreise.  

Neben dem Aspekt der Erschliessung haben die Autoverlade auch umweltpolitisch eine Bedeutung, indem sie Umweg- 

und Passfahrten vermeiden helfen. 
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Erläuternder Bericht  
 

1 Ausgangslage 

1.1 Problemlage und Anlass des Finanzbegehrens, Bedeutung des zu finanzierenden 
Vorhabens 

In der Schweiz gibt es insgesamt fünf Autoverlade (Bahntransport begleiteter Motorfahrzeuge durch die Alpentunnels 
Furka, Vereina, Lötschberg, Simplon und über den Oberalppass).  

Tabelle 1: Übersicht über die Autoverlade 

Anlage seit1 Betreiberin Abgel-
tung 

Infra-
struk-
tur 

Anzahl 
beförderte 
Fahrzeuge 
2019  

davon 
Fahrzeu-
ge > 3.5 t 

Lötschberg 1926/60 BLS2 – BLSN 1'092’000 14’194 

Simplon 20043 BLS 
(bis 2017 
SBB) 

Kanton 
VS 

SBBI 169’697 27 

Vereina4 1999 RhB – RhB 529’117 14’042 

Furka 1982 MGB Bund MGI 230’828 429 

Oberalp 1982 MGB Bund MGI 2’219 0 

Die Autoverlade haben vor allem im Winter eine wichtige Erschliessungsfunktion im Alpenraum, aber nicht alle fünf in 
gleichem Masse: 

 Der Autoverlad Lötschberg ersetzt ganzjährig die fehlende Strassenverbindung aus dem Raum Bern/Berner Ober-
land ins Oberwallis. Eine solche war mit dem Rawil-Nationalstrassentunnel einst geplant. Auf diesen Nationalstras-
senabschnitt musste schliesslich aber verzichtet werden. 

 Der Vereinatunnel verdankt seine Existenz dem Grundsatzbeschluss des Kantons Graubünden, auf den wintersi-
cheren Ausbaus der Flüela-Passstrasse zu verzichten und stattdessen in einen Bahntunnel mit Autoverlad zu inves-
tieren. Der Vereinatunnel wurde als Sonderprojekt von Bund und Kanton gemeinsam finanziert und 1999 eröffnet. 

 Der Furkatunnel ermöglichte ab seiner Eröffnung 1982 eine wintersichere Verbindung aus dem Gotthardgebiet 
(Urserental) ins Oberwallis (Goms). Der seinerzeitige Baukredit von Bund und Kantonen beinhaltete auch die Ein-
richtung eines Autoverlads. 

 Am Simplon bestand bis 1992 ein Autoverlad, der eingestellt wurde, als der wintersichere Ausbau der Nationalstras-
se über den Simplonpass abgeschlossen war. Auf regionalen Wunsch finanzierte der Kanton Wallis ab 2004 die 
Wiedereinführung eines Autoverladeangebotes, das zunächst mit dem Angebot des regionalen Personenverkehrs 
verbunden war. Diese Verbindung besteht heute nicht mehr, da die italienische Region Lombardei das Angebots-
konzept geändert hat. Aus Sicht des Bundes bleibt der Verlad am Simplon ein Zusatzangebot neben einer ganzjäh-
rig geöffneten Nationalstrasse. 

 Der Verlad über den Oberalppass ist aufwändig und langsam, dementsprechend brach die Nachfrage nach der 
Winteröffnung des Lukmanierpasses ein. Da erhebliche Investitionen (8 bis 10 Mio. Fr.) erforderlich wären, wird die-
ser Verlad per 2023 eingestellt. 

Aus einer nationalen Sicht haben somit die drei Autoverlade Lötschberg, Vereina und Furka eine Grunderschliessungs-
funktion in Ergänzung zum Strassennetz. Der Verlad am Simplon bleibt weiterbestehen, wenn der Kanton Wallis bereit 
ist, die geplanten ungedeckten Kosten abzugelten. 

Ausser der Erschliessungsfunktion haben die Autoverlade auch eine umweltpolitische Bedeutung, indem Umwegfahrten 
im Strassenverkehr (Personen und Güter) vermieden werden. Die beteiligten Verkehrsunternehmen beziffern die jährli-
che CO2-Reduktion mit 37'000 t. Weil die Autos mit elektrischer Traktion durch die Tunnels befördert werden, kann im 
Vergleich zum Strassentunnel auf aufwändige Lüftungssysteme verzichtet werden. 

Die Verladeanlagen und das Rollmaterial weisen einen hohen Erneuerungsbedarf auf. Die exponierte Lage dieser Anla-
gen verkürzt die Lebensdauer der Infrastruktur. Zudem sind wegen den seit 2009 verschärften Sicherheitsanforderungen 
in den bestehenden Eisenbahntunnels5 auch hier Verbesserungen notwendig. Der Grossteil des Rollmaterials (Lokomo-
tiven, Verladewagen) muss ebenfalls erneuert werden. Dies nicht zuletzt aufgrund einer übermässigen Korrosion durch 
den Eintrag von abtropfendem Salzwasser im Winter.  

  

1  Bis zur Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels 1980 gab es auch am Gotthard einen Autoverlad. Dieser wurde nach der Brandka-
tastrophe im Strassentunnel von 2001 für einige Wochen nochmals aufgenommen. 

2  Die BLS führt seit 2000 in Perioden mit grossem Verkehrsaufkommen auch direkte Züge Lötschberg-Simplon. Diese verwenden 
die bestehende Infrastruktur der Autoverlade Lötschberg und Simplon und werden hier deshalb nicht separat gezählt. 

3  Ein früher bestehender Autoverlad am Simplon wurde 1992 eingestellt, nachdem die Passstrasse wintersicher ausgebaut war. 
4  Die RhB führte bis 2011 einen Autoverlad Thusis–Samedan am Albula, bei dem die Autowagen grundsätzlich den Reisezügen 

mitgegeben wurden. 
5  Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) betreffend Sicherheitsanforderungen für bestehende Eisenbahntunnels vom 10. 

August 2009  
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Um die dringendsten Bedürfnisse zu decken, bewilligten die Eidgenössischen Räte mit dem Voranschlag 2019 einen ab 
2019 laufenden Verpflichtungskredit von 60 Millionen Franken. Dieser Kredit ist nahezu ausgeschöpft und es ist zu ent-
scheiden, wie die Finanzierung der weiteren Erneuerung erfolgen soll.   
1.2 Finanzierung von Betrieb und Rollmaterial 

Artikel 18 des Bundesgesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Stras-
sen- und Luftverkehr zweckgebundener Mittel vom 22. März 19856 (MinVG) sieht vor, dass der Autoverlad mit Abgeltun-
gen und Investitionshilfen unterstützt werden kann. Die Beiträge werden ausgerichtet, soweit die Eigenwirtschaftlichkeit 
nicht erreicht werden kann. Der Bund achtet dabei auf die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Betriebs. Der Bund 
zahlt aktuell Abgeltungen nur an die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (Furka/Oberalp)7. 

Die Finanzhilfe kann sowohl Investitionen in die (Sparte) Infrastruktur wie auch in Fahrzeuge (Sparte Autoverlad) betref-
fen. Es ist aber fraglich, ob für den eigentlichen Betrieb der Sparte Autoverlad sowohl eine Abgeltung als auch eine 
Investitionshilfe vorzusehen ist. Werden die Investitionen in das Rollmaterial über den Finanzmarkt finanziert, werden die 
Folgekosten primär durch die Beförderungsentgelte bezahlt. Reichen diese Erlöse nicht aus und sind die Möglichkeiten 
für Preiserhöhungen ausgeschöpft, können die ungedeckten Kosten durch eine Abgeltung finanziert werden. Damit 
beschränkt sich die Finanzierung durch den Bund auf die Abgeltung der geplanten ungedeckten Kosten. 

Ob die Autoverlade Vereina und Lötschberg in Zukunft wieder auf Abgeltungen angewiesen sind, ist aus heutiger Sicht 
offen. Dies insbesondere, weil die Nachfrageentwicklung in den nächsten Jahren nur schwer abschätzbar ist. Durch die 
Corona-Krise entstand ein Einbruch, ausserdem musste der Autoverlad Lötschberg wegen der laufenden Sanierung des 
Lötschberg-Scheiteltunnels das Angebot zeitweise einschränken. Wohin sich die Nachfrage zukünftig entwickelt ist 
ungewiss. Es ist Sache der beiden Betreiberinnen, die Entwicklung im Auge zu behalten und gegebenenfalls rechtzeitig 
eine Abgeltung zu beantragen. 

Die eingesetzten Autozüge (Lötschberg maximal acht, Vereina bis zu vier, Furka zwei) stellen einen Wiederbeschaf-
fungswert von 400 bis 500 Millionen Franken dar. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ergibt das Abschreibungskos-
ten von bis zu 20 Millionen Franken. Da ein relativ grosser Teil des Rollmaterials seinerzeit à fonds perdu finanziert 
wurde, belasten diese Abschreibungen die Autoverlade zukünftig (nach erfolgter Neuinvestition) zusätzlich. Sollten die 
Zinsen wieder ansteigen, kämen die Kosten noch dazu. Es ist damit zu rechnen, dass ein Teil davon künftig als Abgel-
tungsbedarf anfallen wird. Zuvor muss aber versucht werden, diese Kosten durch höhere Erlöse aus den Beförderungs-
entgelten du decken. Die Betreiberinnen sollen insbesondere Preisdifferenzierungen vornehmen, solange dies zu Mehr-
erlösen führt und sich keine wesentlichen Rückverlagerungseffekte ergeben. 

Sofern Leistungen im Autoverlad bestellt und abgegolten werden, erfolgt dies jährlich. Sollten zukünftig weitere Autover-
lade abgeltungsbedürftig werden, könnte im Sinne von Transparenz und höherer Planungssicherheit geprüft werden, ob 
dann dem Parlament ein vierjähriger Zahlungsrahmen (gem. Art. 20 FHG8) beantragt werden sollte. 

  
1.3 Finanzierung der strassenseitigen Infrastruktur 

Die Autoverladeanlagen gehören ab dem Anschluss ans Haupt- oder Nationalstrassennetz den Infrastrukturbetreiberin-
nen (BLS Netz AG, Rhätische Bahn AG, Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG), für deren Betrieb sorgen aber die jewei-
ligen Verkehrsunternehmen (siehe Ziffer 1.2). 

Gemäss Artikel 62 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 19579 (EBG) fallen Autoverladeanlagen grundsätzlich 
nicht unter die eisenbahnrechtliche Infrastruktur, sind aber im Eigentum der Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Sie 
wurden an Furka und Vereina mit dem Bau der Tunnels durch die damaligen Baukredite finanziert. Die Verladeanlagen 
am Lötschberg wurden mit Investitionsmitteln aus zweckgebundenen Mitteln aus dem Strassenverkehr finanziert. Alle 
Investitionen wurden à fonds perdu finanziert. 

Da es sich um eigentliche Strasseninfrastruktur handelt, ist es gerechtfertigt, die Erneuerung und allfällige Anpassungen 
der Anlagen aus der Sonderfinanzierung Strassenverkehr zu bezahlen. Dabei ist die A-Fonds-perdu-Finanzierung beizu-
behalten, weil andernfalls bei den Infrastrukturbetreiberinnen Abschreibungen anfallen würden, die wiederum abzude-
cken wären. Es vereinfacht das Finanzierungssystem erheblich, wenn darauf verzichtet werden kann.   
1.4 Finanzierung der bahnseitigen Infrastruktur 
Die bahnseitige Infrastruktur ist nur zu einem geringen Teil spezifisch dem Autoverlad gewidmet. Insgesamt wird die 
Benützung der Eisenbahninfrastruktur durch die Autozüge mit der Bezahlung des Trassenpreises abgegolten. Der Tras-
senpreis deckt aber primär nur die Grenzkosten der Infrastruktur. Nur soweit ein Deckungsbeitrag bezahlt wird, kann 
auch ein Teil der Fixkosten abgedeckt werden. Gegenwärtig belaufen sich die Deckungsbeiträge der drei Autoverlade 
auf ca. 3 Mio. Fr. 

Die Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur und die ungedeckten Kosten werden aus dem Bahninfrastrukturfonds 
(BIF) finanziert. Daran ist nichts zu ändern. Es bleibt die Frage, wie hoch der zu entrichtende Deckungsbeitrag sein soll. 
Dieser ist als Anteil aus den Verkehrserträgen definiert (Art. 9c EBG) und soll die wirtschaftliche Situation des betreffen-
den Verkehrs berücksichtigen. Es ist vorgesehen, den Autoverlad künftig gleich wie andere Verkehr zu behandeln. Für 
nicht kostendeckende Verkehre wird der Deckungsbeitrag auf null gesetzt, bei den kostendeckenden Verkehren soll (wie 
im Fernverkehr) eine Umsatzrendite von maximal 8 Prozent ermöglicht werden. 

  

6  SR 725.116.2 
7  vgl. Rubrik A231.0291 Autoverlad, Band 2B  
8  SR 611.0 
9  SR 742.101 
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1.5 Geprüfte Alternativen 

Es wurde geprüft, ob eine verstärkte Investitionsfinanzierung aus Strassenmitteln vorzusehen wäre. Auf Seite der BIF-
finanzierten Anlagen ergäben sich daraus schwierige Abgrenzungsfragen, weil zwar die Gesamtanlage auf die Kapazi-
tätsbedürfnisse des Autoverlads Rücksicht nehmen muss, dies aber nicht auf bestimmte Komponenten bezogen werden 
kann. Es ist sinnvoller, jährlich einen Pauschalbeitrag aus der Strassenfinanzierung in den BIF einzulegen, wie das 
aktuell mit der Begründung des Baus der Neuen Alpentransversalen bis zur Rückzahlung der Bevorschussung des BIF 
der Fall ist.  

Die Finanzierung des Rollmaterials mit A-Fonds-perdu-Beiträgen wäre auch weiterhin möglich. Es erscheint aber logi-
scher, hier den gleichen Weg zu beschreiten, wie im regionalen Personenverkehr, indem das Rollmaterial fremdfinan-
ziert wird, aber die Folgekosten im Rahmen einer allfälligen Abgeltungszahlung anrechenbar sind.  
1.6 Verhältnis zur Legislaturplanung und zur Finanzplanung sowie zu Strategien des 

Bundesrates 

Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 29. Januar 202010 zur Legislaturplanung 2019–2023, noch im Bundesbe-
schluss vom 21. September 202011 über die Legislaturplanung 2019–2023 angekündigt. Der Bedarf der vorliegenden 
Botschaft wurde erst mit den beiden Erhebungen des BAV bei den Betreiberinnen Ende 2018 resp. anfangs 2020 er-
kannt. Er konnte 2018, bei der Erstellung der Legislaturplanung, nicht vorhergesehen werden. 

 

2 Inhalt des Kreditbeschlusses 

2.1 Antrag des Bundesrates und Begründung 
 
Weil die Autoverladeanlagen und das eingesetzte Rollmaterial in den kommenden Jahren einen sehr hohen Erneue-
rungsbedarf aufweisen und die Unternehmen die anstehenden Investitionen nicht oder nur sehr beschränkt mit Eigenmit-
teln finanzieren können, hat das Parlament Ende 2018 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 60 Millionen Franken 
bewilligt. Mit diesen Mitteln wurden bzw. werden seit 2019 die prioritären Erneuerungsvorhaben realisiert werden. Die 
Beiträge werden à fonds perdu gewährt. 
 
Die Mittel des Verpflichtungskredits Investitionsbeiträge Autoverlad 2019 in der Höhe von 60 Millionen sind per Ende 
2021 verpflichtet. Das BAV hat deshalb anfangs 2020 bei den Betreiberinnen den Mittelbedarf für die ab 2022 laufenden 
Erneuerungen erhoben. Diese Erhebung hat einen zusätzlichen Bedarf von 140 Millionen ergeben. Davon entfällt der 
grösste Teil auf Rollmaterial. Ein zusätzlicher Verpflichtungskredit ist nur für Investitionen in die strassenseitige Infra-
struktur vorzusehen (siehe Ziff. 1.3), wofür 40 Millionen ausreichend sind. 

Mit dem vorliegenden Kreditbeschluss soll die Finanzierung von weiteren Erneuerungsvorhaben der strassenseitigen 
Autoverlade-Infrastruktur mittels Gewährung von Investitionsbeiträgen nach Artikel 18 MinVG in der Form eines Zusatz-
kredites zum laufenden Verpflichtungskredit Investitionsbeiträge Autoverlad 2019 sichergestellt werden. Da die Investiti-
onen eine längere Vorlaufzeit haben, muss das BAV Finanzierungszusagen erteilen können, bevor die Voranschlags-
kredite bereitstehen. Die Bedingungen für die Finanzierung werden vom BAV in einer beschwerdefähigen 
Zusicherungsverfügung festgelegt.   
2.2 Inhalt der Vorlage, Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 

Da es sich um einen Zusatzkredit zu einem bestehenden Kredit handelt, wird hier auch dieser dargestellt. Für die Ge-
währung der Investitionsbeiträge galten aber noch andere Regeln, insbesondere konnten noch Fahrzeuge mitfinanziert 
werden. 

Vorhaben Verpflichtungskredit 2019 
Mit dem laufenden Verpflichtungskredit 2019 in der Höhe von 60 Millionen wurden resp. werden die folgenden Vorhaben 
finanziert:  

Unterneh-
men 

Vorhaben  Mittelbedarf in  
Mio. CHF12   

BLS Refit von 6 Lokomotiven des Typs Re 465 4.2 

BLS Beschaffung 1 Verladewagen für Simplon  0.9 

BLSN Autoverladeanlagen Goppenstein  0.4 

BLSN Thermoportale Kandersteg & Goppenstein 2.6 

MGB Refit von 9 Lokomotiven des Typs HGe 4/4 II 22.0 

MGB Neues Zutrittssystem Autoverlad Furka 1.2 

RhB Kauf 1 Lokomotive Ge 4/4 II von MOB 6.1 

RhB 6 Auffahrwagen ohne Schutzbogen (AOS)  10.7 

  

10 BBl 2020 1777 
11  BBl 2020 8385 
12  Beträge ohne allfällige projekt-/teuerungsbedingte Mehrkosten und nicht rückforderbare Mehrwertsteuer, durchschnittliche Kosten-

genauigkeit +/-15 Prozent, Kostenstand Februar 2018.   
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Vorhaben Zusatzkredit 
Mit dem beantragten Zusatzkredit in der Höhe von 40 Millionen können die folgenden Vorhaben finanziert werden:  

Unterneh-
men 

Vorhaben  Mittelbedarf in  
Mio. CHF  

BLSN kleinere Erneuerungsarbeiten Verladeanlagen 
Kandersteg und Goppenstein und sicherheitsrele-
vante Anpassungen (z.B. Branddetektoren und 
Höhenmesser) 

8 

RhB kleinere Erneuerungsarbeiten Verladeanlagen 
Selfranga und Sagliains und sicherheitsrelevante 
Anpassungen (z.B. Branddetektoren und Höhen-
messer) 

8 

MGI Erneuerung und Anpassung Infrastruktur Autover-
lad Realp und Oberwald 

16 

MGI Autozug-Revisionsanlage im Urserental 6 

Alle Reserve, Teuerung, Wechselkursrisiken 2 

 

Zahlungsempfänger Zusatzkredit 
Zahlungsempfänger sind die Rhätische Bahn AG (RhB), die Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und die BLS 
Netz AG (BLSN). 
 
Unvorhergesehenes 
Für Unvorhergesehenes wird eine Reserve von 5% berücksichtigt. Darin sind die Teuerung (LIK) und allfällige Wechsel-
kursrisiken enthalten.  
2.3 Teuerungsannahmen 

Die dem Umfang des Verpflichtungskredits zugrundeliegenden Teuerungsannahmen werden im Bundesbeschluss 
(Art.1) ausgewiesen. Den Teuerungsannahmen liegt der Indexstand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom 
Dezember 2021 von 101,5 Punkten zugrunde, wobei sich dieser Indexstand auf die Indexreihe «Dezember 2020 = 100 
Punkte» bezieht. Die jährlichen Voranschlagskredite werden jeweils an die aktuellen Teuerungsannahmen angepasst.  
3 Auswirkungen 

3.1 Finanzielle Auswirkungen 

Die bisherige Belastung des Bundeshaushalts belief sich auf rund 14 Millionen Franken pro Jahr. Aktuell setzt sich die-
ser Betrag zusammen aus rund 2 Millionen für die Abgeltung (A231.0291) und rund 12 Millionen für die Investitionsbei-
träge aus dem Verpflichtungskredit von 60 Millionen. Allerdings sind die Schwankungen zwischen den Jahren erheblich. 

 

 R2018 R 2019 R 2020 VA 2021 VA 2022 FP 2023 FP 2024 

A231.0291  2440 2100 2087 2073 2058 1714 

A236.0139 6000 11822 4750 11916 11833 9632 4047 

 

In den Jahren 1985-2010 wurden Bundesbeiträge an den Autoverlad von insgesamt 360 Millionen13, also durchschnitt-
lich pro Jahr 14 Millionen geleistet. In diesem Betrag nicht enthalten sind die Kosten für die Autoverladeanlagen und 
Züge an Furka und Vereina, welche mit den damaligen Baukrediten für die Tunnels finanziert wurden. 

Die Jahre 2011-2017 waren insofern ein Spezialfall, weil keine Investitionsbeiträge angefallen sind. Der Bund zahlte in 
dieser Periode einzig die Betriebsabgeltungen für die Autoverlade Furka und Oberalp. 

Mit dem zusätzlichen Verpflichtungskredit wird sich die jährliche Belastung nicht erhöhen. Durch den Entfall der Rollma-
terialfinanzierung auf der Investitionsseite wird sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Verlagerung auf die Abgeltung 
ergeben (siehe Ziff. 1.2). Die Investitionsbeiträge dürften nach Abschluss bestehender Finanzierungsvereinbarungen um 
durchschnittlich 8 Mio. Fr. pro Jahr tiefer ausfallen. 

Da es sich um Ausgaben für den Autoverlad handelt, werden die Ausgaben wie bisher der Spezialfinanzierung Stras-
senverkehr belastet. Die Auswirkungen im Einzelnen können auf Basis des heutigen wirtschaftlichen Umfelds abge-
schätzt werden. Veränderungen der Basisannahmen, z.B. hinsichtlich der Mobilitätsformen, der Teuerung und des Zins-
niveaus, können die folgenden Zahlen wesentlich beeinflussen, sind aber derzeit nicht abschätzbar. 

Ausgehend von der heutigen Transportkapazität stellen die Autoverladezüge einen Wiederbeschaffungswert von 400 bis 
500 Millionen Franken dar. Mit jeder fremdfinanzierten Fahrzeugbeschaffung, die à fonds perdu finanzierte Fahrzeuge 
ersetzt, steigt das Abschreibungsvolumen an und wird in etwa 20 Jahren 20 Millionen Franken erreichen. Die übrigen 
Fahrzeugkosten (Unterhalt) sollten sich gegenüber heute nicht wesentlich verändern. 

  

13  vgl. Botschaft zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr» und zum direkten Gegenentwurf vom 18. Januar 2012, Anhang 1, 
Seite 1716 
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Würde das Zinsniveau auf bis zu 4% ansteigen, ergäben sich durchschnittliche jährliche Zinskosten von bis zu 10 Millio-
nen Franken. 

Sofern die steigenden Kosten im Umfang von bis zu 2 Millionen Franken durch Mehrerlöse (Preisdifferenzierungen) 
gedeckt werden könnten, bliebe als nächster Schritt die Senkung der Deckungsbeiträge des Autoverlads auf null Pro-
zent. Dies würde den BIF um jährlich 3 Mio. Fr. belasten, indem entsprechend höhere Abgeltungen an die Infrastruktur-
betreiberinnen bezahlt werden müssten. 

Bei weiterem Kostenanstieg müssen die Unternehmen Abgeltungen beantragen, die bei tiefen Zinsen bis in zehn Jahren 
um 5 Millionen Franken ansteigen würden, bis in 20 Jahren um 11 Millionen Franken. Da dieser Abgeltungserhöhung der 
Wegfall von Investitionsbeiträgen im Umfang von durchschnittlich 8 Millionen Franken gegenübersteht, ergibt sich an-
fänglich eine Entlastung der Spezialfinanzierung Strassenverkehr, später eine leichte Mehrbelastung. Sollte allerdings 
das Zinsniveau steigen, könnte die Mehrbelastung wesentlich stärker ausfallen. 

 

Autoverlad  
(ohne Teuerung) 

2022 2032 2042 Bemerkungen 

Kosten Autoverlad 

Abschreibungskosten 4 *) 14 (+10) 20 (+6) *) zu verifizieren 

Deckungsbeitrag Trassenpreis 3 0 (-3) 0 zu Lasten BIF 

Zinskosten (bis 4%) … (max. 7) (max. 10) nicht eingerechnet 

übrige Kosten Autoverlad 45 45 45  

Erlöse Autoverlad 

Markterlöse 50 52 (+2) 52  

Abgeltung (ohne Zinskosten) 2 7 (+5) 13 (+6) Zinskosten könnten zusätzlich 
anfallen 

Investitionsbeiträge à fonds perdu 12 4 (-8) 4 Entfall Fahrzeugfinanzierung 

Belastung Bund MinVG 14 11 17 Abgeltung + Investitionsbeiträge 

Mehrbelastung BIF  3 3 geringere Trassenpreiserlöse, 
dadurch höhere Abgeltung  

3.2 Personelle Auswirkungen 

Für die Weiterführung der Investitionsbeiträge an die Autoverlade ist keine Erhöhung des Personalbestandes erforder-
lich.  
3.3 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden 

Die vorliegende Vorlage hat keine Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden, da der Bund die Investitionsbeiträge 
alleine finanziert.  
3.4 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Die Autoverlade erfüllen – insbesondere im Winter - eine wichtige Erschliessungsfunktion von Randgebieten, welche 
stark touristisch geprägt sind. Mit der beantragten Gewährung von Investitionsbeiträgen können politisch unerwünschte 
starke Tariferhöhungen, welche zudem mit einem spürbaren Nachfragerückgang verbunden wären, vermieden werden. 
Gleichzeitig wird mit der Regelung zum Deckungsbeitrag ein Anreiz für die Betreiberinnen gesetzt, die Preise so zu 
gestalten, dass sie die Zahlungsbereitschaft berücksichtigen. Mit der Unterstützung der Autoverlade leistet der Bund 
einen nicht unerheblichen Beitrag an die Güterversorgung, die Erhaltung von Arbeitsplätzen (bei Betreiberinnen und 
Gewerbe wie z.B. Restaurants) und damit insgesamt an die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Regionen.    
3.5 Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt 

Die Autoverlade sichern die Anbindung an das überregionale und nationale Verkehrsnetz. Sie sind somit nicht nur ver-
kehrspolitisch bedeutsam. Sie tragen zum Austausch zwischen den Regionen und den Kantonen bei. Dies ist vor allem 
bei den Autoverladen Vereina und Lötschberg von Bedeutung: Der Autoverlad Vereina ist im Winter die einzige valable 
Alternative zur geschlossenen Flüela-Passstrasse. Der Autoverlad Lötschberg ist der Ersatz für den nicht gebauten 
Rawil-Strassentunnel. Die Autoverlade entlasten die Umwelt, indem längere Umwegfahrten und Staus auf anderen, zum 
Teil stark belasteten Strassenabschnitten vermieden werden. Die vom Strassenverkehr verursachten negativen Auswir-
kungen auf Gesundheit und Umwelt können dadurch gesenkt werden.   
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4 Rechtliche Aspekte 

4.1 Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 

Die Zuständigkeit der Bundesversammlung für den vorliegenden Kreditbeschluss ergibt sich aus Artikel 167 BV14.  

Die gesetzliche Grundlage für die Ausrichtung der Investitionsbeiträge an den Autoverlad ist Artikel 18 MinVG in Verbin-
dung mit Artikel 24 GüTV15.   
4.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz 

Der Betrieb des Autoverlades Simplon steht im Einklang mit dem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Italien vom 
25. November 1895 betreffend den Bau und Betrieb einer Eisenbahn durch den Simplon von Brig nach Domodossola16.  

 

4.3 Erlassform 

Da die zusätzlich benötigten Mittel für einen gleichartigen Zweck verwendet werden, soll der bestehende Verpflichtungs-
kredit mit einem Zusatzkredit in der Höhe des gesamten Verpflichtungsbedarfs bis 2030 aufgestockt werden. Gestützt 
auf Artikel 13 Absatz 3 FHV17 ist dem Parlament hierfür eine Botschaft (Finanzbeschluss ohne Vernehmlassung) zu 
unterbreiten. Nach Artikel 163 Absatz 2 BV und Artikel 25 Absatz 2 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 200218 
ist für den vorliegenden Fall ein Erlass in der Form des einfachen, also nicht dem Referendum unterstehenden Bundes-
beschlusses vorgesehen.  
4.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse 

Nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe b BV bedürfen Verpflichtungskredite, die eine neue einmalige Ausgabe von mehr 
als 20 Millionen Franken oder neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken nach sich ziehen, der 
Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder beider Räte. Artikel 1 Absatz 2 des vorliegenden Bundesbeschlusses führt 
während 10 Jahren zu jährlichen Ausgaben von durchschnittlich 4 Millionen Franken. Der Verpflichtungskredit untersteht 
damit der Ausgabenbremse.   
4.5 Einhaltung der Grundsätze des Subventionsgesetzes 

Die finanziellen Mittel zur Förderung der Autoverlade stellen Subventionen dar. Wie unter den Ziffern 3.4 und 3.5 darge-
stellt, erfüllen die Autoverlade eine wichtige Erschliessungsfunktion für die stark touristisch geprägten Randregionen. 
Bauherren der strassenseitigen Autoverladeanlagen, welche Gegenstand dieses Kreditbeschlusses sind, sind die jewei-
ligen Infrastrukturbetreiberinnen. Diese haben keine freien Eigenmittel, ihre normale Investitionstätigkeit fusst auf den 
BIF-Darlehen. Diese sind aber für strassenseitige Anlagen nicht erhältlich. Für die Benützung der Autoverladeanlagen 
erhalten die Infrastrukturbetreiberinnen kein kostendeckendes Entgelt. Der gemäss Art. 18 MinVG erforderliche Nach-
weis der fehlenden Eigenwirtschaftlichkeit ist damit erbracht.  

Verfahren der Beitragsgewährung: Die Betreiberinnen reichen für jedes Projekt ein Finanzierungsgesuch mit den Anga-
ben gemäss den Vorgaben des BAV ein. Das BAV prüft anhand einer strukturierten Checkliste, ob die Voraussetzungen 
für die Gewährung der Subvention erfüllt sind. Bei einem positiven Entscheid des BAV werden die Modalitäten und die 
anrechenbaren Kosten in einer anfechtbaren Zusicherungsverfügung festgelegt. Die Bestimmungen des Subventionsge-
setzes vom 5. Oktober 199019 werden mit diesem Verfahren eingehalten.  

  

14  SR 101 
15  SR 742.411 
16  SR 0.742.140.21 
17  SR 611.01 
18  SR 171.10 
19 SR 616.1 
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Bundesbeschluss 
über einen Zusatzkredit für die Finanzierung von 
Vorhaben zur Erneuerung der strassenseitigen 
Autoverlade-Infrastruktur 

 

vom …..  

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
 
gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung1 
und auf Artikel 18 des Bundesgesetzes vom 22. März 19852 über die Verwendung 
der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und 
Luftverkehr zweckgebundener Mittel  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom ……3 

beschliesst: 

Art. 1 
 

Für die Finanzierung von weiteren Vorhaben zur Erneuerung der strassenseitigen 
Autoverlade-Infrastruktur wird ein Zusatzkredit in der Höhe von 40 Millionen 
Franken zum laufenden Verpflichtungskredit «Investitionsbeiträge Autoverlad 
2019» in der Höhe von 60 Millionen Franken4 bewilligt. Dem Verpflichtungskredit 
liegen der Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom Dezember 2021 
(101,5 Punkte; Dez. 2020 = 100 Punkte) und eine Teuerungsannahme von +1,9 
Prozent für das Jahr 2022, +0,7 Prozent für das Jahr 2023, +0,6 Prozent für das Jahr 
2024 sowie von +0,5 Prozent für die Jahre ab 2025 zugrunde. 

 

Art. 2  

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

 

 

  

1 SR 101 
2 SR 725.116.2 
3 …. 
4 Art. 7 Abs. 1 Bst. e des Bundesbeschlusses Ia vom 13. Dezember 2018 über den Voranschlag 

für das Jahr 2019 (BBl 2019 2055) 

 



Schweizerische Eidgenossenschaft
ConfëdëratËon suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bern, 3. Juni 2022

Adressaten :
die politischen Parteien
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
die Dachverbände der Wirtschaft
die interessierten Kreise

Bundesbeschluss über einen Zusatzkredit für die Finanzierung von Vorhaben
zur Erneuerung der strassenseitigen Autoverlade-Infrastruktur;
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 3. Juni 2022 das UVEK beauftragt, bei den Kantonen, den poli-
tischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden,
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft
und den interessierten Kreisen zum Bundesbeschluss des Zahlungsrahmens für die
Förderung des begleiteten alpenquerenden kombinierten Verkehrs ein Vernehmlas-
sungsverfahren durchzuführen.

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 30. September 2022.

Die drei Autoverlade von nationaler Bedeutung (Lötschberg, Vereina, Furka) arbeiten
heute teilweise kostendeckend, dies allerdings nur dank dem Umstand, dass wesent-
liche Investitionen in der Vergangenheit ä fonds perdu erfolgten, es sind also keine
Investitionsfolgekosten zu tragen. Bei der Frage, ob dieses System aufrechterhalten
werden soll, wurden Vergleiche mit ähnlichen Bereichen angestellt. Der Bundesrat
kommt zum Schluss, dass die Finanzierung anzupassen ist.

Das Rollmaterial der Autoverlade soll künftig so wie im regionalen Personenverkehr
fremdfinanziert werden. Sofern für den Betrieb eines Autoverlads ungedeckte Be-
triebskosten zu erwarten sind, kann eine jährliche Betriebsabgeltung vereinbart wer-
den. Die strassenseitige Infrastruktur soll wie bisher aus zweckgebundenen Strassen-
mitteln (SpeziaËfinanzierung Strassenverkehr) finanziert werden. Die eisenbahnseitige
Infrastruktur kann aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert werden. Der Autoverlad
entrichtet für deren Benutzung die üblichen Trassenpreise.

Das Parlament hat Ende 2018 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 60 Millio-
nen Franken bewilligt, da die Autoverladeanlagen und das eingesetzte Rollmaterial in
den kommenden Jahren einen sehr hohen Erneuerungsbedarf aufweisen und die Un-
ternehmen die anstehenden Investitionen nicht oder nur sehr beschränkt mit Eigen-
mitteln finanzieren können. Die Mittel des Verpflichtungskredits Investitionsbeiträge
Autoverlad 2019 in der Höhe von 60 Millionen sind per Ende 2021 verpflichtet. Das
BAV hat deshalb anfangs 2020 bei den Betreiberinnen den Mittelbedarf für die ab
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2022 laufenden Erneuerungen erhoben. Diese Erhebung hat einen zusätzlichen Be-
darf von 140 Millionen ergeben. Davon entfällt der grösste Teil auf Rollmaterial. Ein
Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit ist nur für Investitionen in die strassenseitige
Infrastruktur vorzusehen, wofür 40 Millionen ausreichend sind .

Mit dem vorliegenden Kreditbeschluss soll die Finanzierung von weiteren Erneue-
rungsvorhaben der strassenseitigen Autoverlade-Infrastruktur mittels Gewährung von
Investitionsbeiträgen nach Artikel 18 MinVG in der Form eines Zusatzkredites zum
laufenden Verpflichtungskredit Investitionsbeiträge Autoverlad 2019 sichergestellt
werden

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:
Vernehmlassunqen laufend (admin.ch).

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine
Word-Version) inneR der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den

Elektronische Zustelladresse für Stellungnahmen .
finanzierung@bav.admIn.ch

Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Frau Petra Breuer, Co-Sekti-
onschefin Schienennetz, Tel. 058 46 380 13 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energle und Kommunikation UVEK

S. la„L C

Simonetta SommaruKa
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1. Kantone / Cantons / Cantoni  

Staatskanzlei des Kantons Zürich  Neumühlequai 10 
Postfach 
8090 Zürich 
 

Staatskanzlei des Kantons Bern  Postgasse 68 
3000 Bern 8 
 

Staatskanzlei des Kantons Luzern  Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 
 

Standeskanzlei des Kantons Uri  Rathausplatz 1 
6460 Altdorf  
 

Staatskanzlei des Kantons Schwyz  Regierungsgebäude 
Bahnhofstrasse 9 
Postfach 1260 
6431 Schwyz 
 

Staatskanzlei des Kantons Obwalden  Rathaus 
6061 Sarnen  
 

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden  Dorfplatz 2 
Postfach 1246  
6371 Stans 
 

Staatskanzlei des Kantons Glarus  Rathaus 
8750 Glarus 
 

Staatskanzlei des Kantons Zug  Seestrasse 2 
Regierungsgebäude  
am Postplatz 
6300 Zug 
 

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg  Rue des Chanoines 17 
1701 Fribourg 
 

Staatskanzlei des Kantons Solothurn  Rathaus 
Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
 

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt  Marktplatz 9 
4001 Basel 
 

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft  Regierungsgebäude 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
 

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen  Beckenstube 7 
8200 Schaffhausen 
 

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden  Regierungsgebäude 
9102 Herisau 
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Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden  Marktgasse 2 
9050 Appenzell 
 

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen  Regierungsgebäude 
9001 St. Gallen  
 

Standeskanzlei des Kantons Graubünden  Reichsgasse 35 
7001 Chur 
 

Staatskanzlei des Kantons Aargau  Regierungsgebäude 
5001 Aarau 
 

Staatskanzlei des Kantons Thurgau  Regierungsgebäude 
Zürcherstrasse 188 
8510 Frauenfeld 
 

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 
6500 Bellinzona 
 

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Place du Château 4 
1014 Lausanne 
 

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Planta 3 
1950 Sion 
 

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Le Château 
Rue de la Collégiale 12 
2000 Neuchâtel 
 

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 
Case postale 3964 
1211 Genève 3 
 

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 
2800 Delémont 
 

 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

Sekretariat 
Haus der Kantone 
Speichergasse 6  
Postfach  
3001 Bern  
 

 

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques 
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea 
federale 

 

Die Mitte 
Le Centre 
Alleanza del Centro 

Generalsekretariat  
Hirschengraben 9 
Postfach 
3001 Bern 
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Eidgenössisch-Demokratische Union EDU 
Union Démocratique Fédérale UDF 
Unione Democratica Federale UDF 

Postfach 
3602 Thun 
 

Ensemble à Gauche EAG Case postale 2070 
1211 Genève 2 
 

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP 
Parti évangélique suisse PEV 
Partito evangelico svizzero PEV 

Nägeligasse 9 
Postfach 
3001 Bern 
 

FDP. Die Liberalen 
PLR. Les Libéraux-Radicaux 
PLR.I Liberali Radicali 

Generalsekretariat 
Neuengasse 20 
Postfach  
3001 Bern 
 

Grüne Partei der Schweiz GPS  
Parti écologiste suisse PES  
Partito ecologista svizzero PES 
 

Waisenhausplatz 21  
3011 Bern 
 

Grünliberale Partei Schweiz glp 
Parti vert’libéral Suisse pvl 
Partito verde liberale svizzero pvl 
 

Monbijoustrasse 30 
3011 Bern  
 

Lega dei Ticinesi (Lega) Via Monte Boglia 3 
Case postale 4562 
6904 Lugano 
 

Partei der Arbeit PDA 
Parti suisse du travail PST 

Postfach 8721 
8036 Zürich 
 

Schweizerische Volkspartei SVP 
Union Démocratique du Centre UDC 
Unione Democratica di Centro UDC 

Generalsekretariat 
Postfach 8252  
3001 Bern  
 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS 
Parti socialiste suisse PSS 
Partito socialista svizzero PSS 

Zentralsekretariat 
Theaterplatz 4 
Postfach 
3001 Bern  
 

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
/ associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne 
qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni 
delle città e delle regioni di montagna 

 

Schweizerischer Gemeindeverband 
Association des Communes Suisses 
Associazione dei Comuni Svizzeri 
 

Laupenstrasse 35 
3008 Bern 
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Schweizerischer Städteverband 
Union des villes suisses 
Unione delle città svizzere 

Monbijoustrasse 8 
Postfach 
3001 Bern 
 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 
Groupement suisse pour les régions de montagne 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna  

Seilerstrasse 4 
Postfach 
3001 Bern 
 

 
 

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de 
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali 
dell'economia 

 

economiesuisse  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Fédération des entreprises suisses  
Federazione delle imprese svizzere  
Swiss business federation  

Hegibachstrasse 47 
Postfach  
8032 Zürich 
 

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)  
Union suisse des arts et métiers (USAM)  
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  

Schwarztorstrasse 26 
Postfach  
3001 Bern 
 

Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse  
Unione svizzera degli imprenditori  

Hegibachstrasse 47 
Postfach 
8032 Zürich 
  

Schweiz. Bauernverband (SBV)  
Union suisse des paysans (USP)  
Unione svizzera dei contadini (USC)  

Laurstrasse 10  
5201 Brugg 
 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)  
Association suisse des banquiers (ASB)  
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)  
Swiss Bankers Association  

Postfach 4182  
4002 Basel 
 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 
Union syndicale suisse (USS)  
Unione sindacale svizzera (USS)  

Monbijoustrasse 61 
Postfach 
3000 Bern 23 
 

Kaufmännischer Verband Schweiz   
Société suisse des employés de commerce  
Società svizzera degli impiegati di commercio  

Hans-Huber-Strasse 4 
Postfach 1853 
8027 Zürich  
 

Travail.Suisse Hopfenweg 21 
Postfach 5775  
3001 Bern 
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5. Transportunternehmen / entreprises de transport / Imprese di trasporto  

 

BLS AG 
 

Genfergasse 11 
3001 Bern 
 

BLS Netz AG Genfergasse 11 
3001 Bern 

MGB Matterhorn Gotthard Verkehrs AG 
 

Matterhorn Gotthard Bahn 
Bahnhofplatz 7 
Postfach 80 
3900 Brig 
 

MGI Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bahnhofplatz 7 
Postfach 80 
3900 Brig 
 

RhB Rhätische Bahn AG  Bahnhofstrasse 25 
Postfach 
7002 Chur 
 

Schweizerische Bundesbahnen SBB AG 
Kommunikation, Public Affairs und Regulation 

Hilfikerstrasse 1 
3000 Bern 65 
 

 

 

6. Organisationen/ organisations/ organizzazioni 

 

Alliance SwissPass Länggassstrasse 7  
3012 Bern 

Alpen-Initiative 
 

Alpen-Initiative 
Hellgasse 23  
6460 Altdorf 

mailto:info@alpeninitiative.ch 

Automobil Club der Schweiz ACS Wasserwerkgasse 39 
3000 Bern 13 
 

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
3000 Bern 7 
 

Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr LITRA 
 

Spitalgasse 32 
3000 Bern 7 
 

Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Schweiz IGöV 
 

Leimenstrasse 42 
4051 Basel  
 

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren  FDK  
 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
Postfach 
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3000 Bern 7 
 

Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen 
Verkehrs KöV 
 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
Postfach 
3000 Bern 7 
 

Konsumentenforum kf 
 

Belpstrasse 11 
3007 Bern 
 

Lötschberg-Komitee 
 

c/o Rechtsbüro Amherd Carlen 
Truffer act 
Furkastrasse 25 
Postfach 140 
3900 Brig 
 

Pro Bahn Schweiz 
 

8000 Zürich 

 
RAILplus Hintere Bahnhofstrasse 85 

Postfach  

5001 Aarau 

 

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG) 
 

Wölflistrasse 5 
3006 Bern   
 

Schweizerischer Tourismusverband STV 
 

Finkenhubelweg 11 
3012 Bern 
 

Stiftung für Konsumentenschutz SKS  
Fondation pour la protection des consommateurs  
Fondazione per la protezione dei consumatori  

Monbijoustrasse 61 
Postfach 
3000 Bern 23 
 

strasseschweiz  Verband des Strassenverkehrs FRS Wölflistrasse 5 
Postfach 690 
3000 Bern 22 
 

Touring Club der Schweiz (TCS) 
 

Chemin de Blandonnet 4  
C.P. 82 
1214 Vernier 
 

Trasse Schweiz AG Schwarztorstrasse 31  
Postfach 
3001 Bern 
 

Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 
Union des transports publics 
Unione dei trasporti pubblici 

Dählhölzliweg 12 
3000 Bern 6 
 

Verkehrs-Club der Schweiz VCS 
 

Aarbergergasse 61 
Postfach 8676 
3001 Bern 
 

Wettbewerbskommission WEKO 
 
 

Hallwylstrasse 4 

3003 Bern 
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Bundesamt für Verkehr BAV 

Beat von Känel 

3003 Bern 

Standort: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen 

Tel. +41 58 464 63 38 

Beat.VonKaenel@bav.admin.ch 

https://www.bav.admin.ch/ 

BAV-D-F28B3401/287
 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Verkehr BAV 

Abteilung Finanzierung 

 

5. Januar 2023 

 

 
Bundesbeschluss über einen Zusatzkredit für 
die Finanzierung von Massnahmen zur 
Erneuerung der strassenseitigen Autoverlade-
Infrastruktur 

Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung  

Zusammenfassung  

Die Finanzierung der heute bestehenden fünf Autoverlade (Lötschberg, Vereina, Furka, Oberalp, 
Simplon) bedarf einer teilweisen Neuordnung. Für anstehende Infrastrukturinvestitionen ist ein 
Zusatzkredit zum laufenden Verpflichtungskredit Investitionsbeiträge Autoverlad erforderlich. 

Die Vernehmlassung (54 Stellungnahmen) zeigt zusammenfassend die folgenden Ergebnisse: 

 Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass die zurzeit betriebenen Autoverlade sinnvolle 
Angebote darstellen, die einen vielfachen Nutzen haben, und zwar vor allem für die betroffenen 
Regionen, aber auch im Hinblick auf die Umwelt. Die Vorlage wird vor diesem Hintergrund von allen 
Vernehmlassungsteilnehmenden grundsätzlich positiv beurteilt. 

 Direkte Auswirkungen hat die Vorlage nur auf die Kantone Bern, Wallis, Graubünden und Uri. Die 
KöV und diejenigen Kantone, die von der Vorlage nicht direkt betroffen sind, begrüssen den Entwurf 
einhellig. Die Kantone Bern und Uri heissen die Vorlage ohne Änderungsvorschläge gut. Der Kanton 
Graubünden ist mit dem Systemwechsel bei der Finanzierung des Rollmaterials nicht einverstanden. 
Der Kanton Wallis unterstützt zwar die Vorlage, wünscht aber, dass der Autoverlad am Simplon vom 
Bund bei längeren Sperren der Passstrasse mitfinanziert wird. Auch der Kanton Wallis kritisiert den 
Zeitpunkt des Systemwechsels bei der Finanzierung des Rollmaterials.  

 Die Finanzierung des Rollmaterials am Kapitalmarkt wird grundsätzlich positiv beurteilt. Die 
Betreiberinnen der Autoverlade kritisieren jedoch, dass der Systemwechsel zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, in dem sie vor grossen Rollmaterialbeschaffungen stehen. Sie befürchten, dass sie 
gezwungen sein werden, auf Preiserhöhungen zurückzugreifen und erwarten vom Bund, dass er - 
analog zum Regionalen Personenverkehr - anlässlich der Mittelbeschaffung am Kapitalmarkt 
Solidarbürgschaften eingeht. 
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 Teilweise wird gefordert, dass auch die Beiträge an den Unterhalt der eisenbahnseitigen Infrastruktur 
aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) und nicht aus dem 
Bahninfrastruktur-Fonds (BIF) erfolgen. 
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1.  Ausgangslage 

Derzeit werden in der Schweiz fünf Autoverlade betrieben. Diese wurden einer volkswirtschaftlichen 

Beurteilung unterzogen und ihr künftiger Finanzierungsbedarf wurde beurteilt. In den nächsten Jahren 

stehen grössere Erneuerungsinvestitionen an und es ist zu entscheiden, aus welchen Quellen diese 

gedeckt werden sollen. Seit 1985 werden die Autoverlade mit zweckgebundenen Strassenmitteln 

gefördert. Neben den jährlichen Abgeltungen haben die Eidgenössischen Räte mit dem Voranschlag 

2019 einen ab 2019 laufenden Verpflichtungskredit von 60 Millionen für Investitionen bewilligt. Die 

Beurteilung der fünf Autoverlade ergibt für drei von ihnen (Lötschberg, Vereina, Furka) eine 

grundlegende Erschliessungsfunktion in Ergänzung des Nationalstrassennetzes, vor allem im Winter. 

Demgegenüber ergänzt der Autoverlad Simplon eine ganzjährig offengehaltene Nationalstrasse; dessen 

Weiterbetrieb bleibt somit eine kantonale Aufgabe. Der Verlad über den Oberalppass hat seit der 

Winteröffnung des Lukmanierpasses an Bedeutung verloren; die geringe Nachfrage rechtfertigt die 

hohen Kosten nicht mehr und er wird deshalb per 2023 eingestellt. 

1.1  Die Vernehmlassungsvorlage 

Die drei Autoverlade von nationaler Bedeutung arbeiten heute teilweise kostendeckend, dies allerdings 

nur dank dem Umstand, dass wesentliche Investitionen in der Vergangenheit à fonds perdu erfolgten, 

es sind also keine Investitionsfolgekosten zu tragen. Bei der Frage, ob dieses System aufrechterhalten 

werden soll, wurden Vergleiche mit ähnlichen Bereichen angestellt. Der Bundesrat kommt zum Schluss, 

dass die Finanzierung anzupassen ist. 

 Das Rollmaterial der Autoverlade soll künftig so wie im regionalen Personenverkehr fremdfinanziert 

werden. Sofern für den Betrieb eines Autoverlads ungedeckte Betriebskosten zu erwarten sind, kann 

eine jährliche Betriebsabgeltung vereinbart werden. 

 Die strassenseitige Infrastruktur soll wie bisher aus zweckgebundenen Strassenmitteln 

(Spezialfinanzierung Strassenverkehr) finanziert werden. 

 Die eisenbahnseitige Infrastruktur kann aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert werden. Der 

Autoverlad entrichtet für deren Benutzung die üblichen Trassenpreise. 

1.2 Durchführung der Vernehmlassung 

Die Vernehmlassung dauerte vom 3. Juni bis zum 30. September 2022. 

Eingeladen waren insgesamt 73 Adressaten. 54 Stellungnahmen gingen ein. 

 Adressaten Stellungnahmen Verzicht auf inhaltliche 

Stellungnahme 

Kantone und KdK  27  27  8 

Parteien  11  5   -- 

Verbände (Gemeinden, 

Berggebiete) 

 3  2   -- 

Verbände (Wirtschaft)  8  5  -- 

Bahnen (Betreiberinnen 

der Autoverlade) 

 3  3  -- 

Organisationen  21  11  

Private  --  1  -- 
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2.  Wichtigste Ergebnisse der Vernehmlassung 

2.1  Grundsätzliche Haltung der Vernehmlassungsteilnehmenden 

Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass die zurzeit betriebenen Autoverlade sinnvolle Angebote 

darstellen, die einen vielfachen Nutzen haben, und zwar vor allem für die betroffenen Regionen, aber 

auch im Hinblick auf die Umwelt. Die Vorlage wird vor diesem Hintergrund von allen 

Vernehmlassungsteilnehmenden grundsätzlich positiv beurteilt.  

Die betroffenen Bahnen weisen darauf hin, dass sie vor einer Erneuerung des Rollmaterials für den 

Autoverlad stehen und beurteilen deshalb den Zeitpunkt des Systemwechsels bei der Finanzierung als 

ungünstig; sie befürchten, dass dieser sie zwingen wird, die Tarife anzuheben. Sie erwarten vom Bund, 

dass er ihnen durch eine Solidarbürgschaft ermöglicht, am Kapitalmarkt zu möglichst günstigen 

Konditionen zu kommen. Der Kanton Wallis wünscht die Finanzierung des Autoverlads am Simplon, 

wenn die Passstrasse mindestens während achtundvierzig Stunden geschlossen ist. Der Kanton 

Graubünden lehnt den Systemwechsel bei der Finanzierung des Rollmaterials ab, der Kanton Uri ist 

einverstanden, fordert aber Solidarbürgschaften des Bundes. 

2.2  Ergebnisse 

Die Auswertung wird in tabellarischer Form dargestellt. In einem separaten Dokument wurden alle 

Stellungnahmen auf der Webseite der Bundeskanzlei (BK) publiziert. 

 

2.2.1  Verzicht auf Stellungnahme 

Kantone SO, OW, AI, AR, TI, SH, GL, ZH 

Gemeindeverband 

2.2.2  Vorlage wird gutgeheissen 

Kantone VD, AG, GE, SZ, SG, LU, ZG, GL, BE, JU, NE, TG, BL 

KöV 

2.2.3  Materielle Aussagen und Anträge zur Vorlage 

 Bemerkungen Anträge 

Kantone und KöV  FR, GR, VS, BS, NW, UR 

Parteien FDP, SVP Mitte, SP,  

Verbände (Gemeinden, 
Berggebiete) 

 Oberwallis Verkehr 

Verbände (Wirtschaft)  SGB, economiesuisse, SGV, STV 

Bahnen  BLS, RhB, MGB 

Organisationen  WEKO, PUE, Greenpeace, Pro Velo, VCS, 
Alpeninitiative, Auto Schweiz, LITRA, SAB, 
TCS, VöV  

Private  1 

 Die Vorlage des Bundesrats wird von der Mehrheit der Kantone und der KöV unterstützt. Von den 

betroffenen Kantonen Bern, Graubünden, Uri und Wallis wird die Vorlage von den Kantonen Bern 

und Uri gutgeheissen. Der Kanton Graubünden ist mit dem Systemwechsel bei der Finanzierung 

nicht einverstanden da er befürchtet, dass die Bahnen gezwungen werden, die Tarife anzuheben, 

was der Kanton ablehnt. Der Kanton Wallis unterstützt zwar die Vorlage, wünscht aber, dass der 

Autoverlad am Simplon vom Bund finanziert wird, wenn die Passstrasse mindestens 48 Stunden 



 

 

 

 

6/14

BAV-D-F28B3401/287

Aktenzeichen: BAV-229-5/23/4/3/1  

geschlossen ist. Auch der Kanton Wallis kritisiert den Zeitpunkt des Systemwechsels bei der 

Finanzierung des Rollmaterials. Der Kanton Uri ist mit dem Systemwechsel grundsätzlich 

einverstanden, fordert aber Solidarbürgschaften des Bundes. Die anderen Kantone sind 

grundsätzlich einverstanden, wobei einige Präzisierungen der Vorlage in einzelnen Punkten fordern. 

 Umstritten ist der Systemwechsel bei der Rollmaterialfinanzierung. Die betroffenen Bahnen weisen 

darauf hin, dass die Verladetarife nicht erhöht werden können. Sie erwarten eine Senkung des 

Deckungsbeitrags und dass der Bund Solidarbürgschaften eingeht, damit die Unternehmen am 

Kapitalmarkt günstige Kredite aufnehmen können. Der Kanton Graubünden unterstützt die Haltung 

der betroffenen Bahnen und der Kanton Wallis äussert sich kritisch zum Zeitpunkt des 

Systemwechsels. Wie die Bahnen verlangt auch der Kanton Uri bei der Rollmaterialfinanzierung 

Solidarbürgschaften des Bundes. 

 Die Umweltverbände (Alpeninitiative, Greenpeace, Pro Velo) und auch der VCS erwarten, dass auch 

die bahnseitige Infrastruktur aus dem NAF finanziert wird, und dass sämtliche Autoverlade – 

einschliesslich des Simplons – finanziell unterstützt werden. Verbände wie economiesuisse, Auto 

Schweiz und Strasse Schweiz hingegen begrüssen die vorgeschlagene Finanzierung und erwarten, 

dass die Nutzer verstärkt die Kosten tragen. 

 Der Preisüberwacher weist darauf hin, dass Preiserhöhungen aus regionalpolitischen Gründen 

problematisch sind. Die Aufforderung zur Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft widerspricht 

gemäss dem PUE der schweizerischen Wettbewerbsgesetzgebung; Preiserhöhungen müssten 

allenfalls vom PUE untersucht werden. Die WEKO verlangt, dass Nachfrager durch 

Preisdifferenzierungen nicht diskriminiert werden dürfen.  

 Von den Parteien haben die Mitte, die FDP, die SVP sowie die SP Stellung genommen. Die FDP 

befürwortet die Vorlage und erwartet, dass die Betreiberinnen Kostensteigerungen durch 

Preiserhöhungen auffangen, bevor sie sich um Abgeltungen des Bundes bemühen. Die Mitte würde 

es begrüssen, wenn die finanziellen Mittel für die Autoverlade ausschliesslich aus der 

Strassenverkehrsfinanzierung stammen würden. Die SP ist der Ansicht, dass die Autoverlade wenn 

nötig finanziell unterstützt werden sollten, und zwar bei der Finanzierung von Investitionen wie auch 

des Betriebs. Insbesondere soll das Rollmaterial auch künftig mit à-fonds-perdu-Mitteln finanziert 

werden. Die SVP begrüsst die Fremdfinanzierung des Rollmaterials und die Finanzierung durch 

sowohl Mittel der Strassenfinanzierung wie auch des BIF. 

 Die SAB betont die Bedeutung der Autoverlade für das Berggebiet. Sie lehnt den Systemwechsel 

bei der Finanzierung des Rollmaterials ab, da sie befürchtet, dass dieser zu Preiserhöhungen führen 

wird. Zudem sollen die Bezahlsysteme an den Verladeanlagen auf die E-Vignette ausgerichtet 

werden. 

 Verschiedentlich (z.B. Kanton Wallis, Oberwallis Verkehr & Tourismus, SP, STV) wird die 

Unterstützung des Autoverlads am Simplon gefordert. Dabei stehen Investitionen in die 

Verladeanlagen im Vordergrund, aber auch (Kanton Wallis) Beiträge an den Betrieb, wenn die 

Simplon-Passstrasse während längerer Zeit gesperrt ist. 

 Vereinzelt (economiesuisse, TCS) wird gefordert, dass Schwellenwerte definiert werden, unterhalb 

derer ein Autoverlad eingestellt werden muss. 
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Liste der Adressaten  

Liste des destinataires  

Elenco dei destinatari  

 

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 

 

 

1. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 8 

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques 

représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale . 10 

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / 

associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui 

œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e 

delle regioni di montagna .................................................................................................. 11 

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de 

l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali 

dell'economia ..................................................................................................................... 11 

5. Transportunternehmen / entreprises de transport / Imprese di trasporto ................... 12 

6. Organisationen/ organisations/ organizzazioni .............................................................. 12 
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1. Kantone / Cantons / Cantoni  

Staatskanzlei des Kantons Zürich  Neumühlequai 10 

Postfach 

8090 Zürich 

 

Staatskanzlei des Kantons Bern  Postgasse 68 

3000 Bern 8 

 

Staatskanzlei des Kantons Luzern  Bahnhofstrasse 15 

6002 Luzern 

 

Standeskanzlei des Kantons Uri  Rathausplatz 1 

6460 Altdorf  

 

Staatskanzlei des Kantons Schwyz  Regierungsgebäude 

Bahnhofstrasse 9 

Postfach 1260 

6431 Schwyz 

 

Staatskanzlei des Kantons Obwalden  Rathaus 

6061 Sarnen  

 

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden  Dorfplatz 2 

Postfach 1246  

6371 Stans 

 

Staatskanzlei des Kantons Glarus  Rathaus 

8750 Glarus 

 

Staatskanzlei des Kantons Zug  Seestrasse 2 

Regierungsgebäude  

am Postplatz 

6300 Zug 

 

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg  Rue des Chanoines 17 

1701 Fribourg 

 

Staatskanzlei des Kantons Solothurn  Rathaus 

Barfüssergasse 24 

4509 Solothurn 

 

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt  Marktplatz 9 

4001 Basel 

 

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft  Regierungsgebäude 

Rathausstrasse 2 

4410 Liestal 

 

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen  Beckenstube 7 

8200 Schaffhausen 
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Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden  Regierungsgebäude 

9102 Herisau 

 

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden  Marktgasse 2 

9050 Appenzell 

 

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen  Regierungsgebäude 

9001 St. Gallen  

 

Standeskanzlei des Kantons Graubünden  Reichsgasse 35 

7001 Chur 

 

Staatskanzlei des Kantons Aargau  Regierungsgebäude 

5001 Aarau 

 

Staatskanzlei des Kantons Thurgau  Regierungsgebäude 

Zürcherstrasse 188 

8510 Frauenfeld 

 

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 

6500 Bellinzona 

 

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Place du Château 4 

1014 Lausanne 

 

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Planta 3 

1950 Sion 

 

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Le Château 

Rue de la Collégiale 12 

2000 Neuchâtel 

 

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 

Case postale 3964 

1211 Genève 3 

 

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 

2800 Delémont 

 

 

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 

Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 

Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

Sekretariat 

Haus der Kantone 

Speichergasse 6  

Postfach  

3001 Bern  

 

  



 

 

 

 

10/14

BAV-D-F28B3401/287

Aktenzeichen: BAV-229-5/23/4/3/1  

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques 
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea 
federale 

 

Die Mitte 

Le Centre 

Alleanza del Centro 

Generalsekretariat  

Hirschengraben 9 

Postfach 

3001 Bern 

 

Eidgenössisch-Demokratische Union EDU 

Union Démocratique Fédérale UDF 

Unione Democratica Federale UDF 

Postfach 

3602 Thun 

 

Ensemble à Gauche EAG Case postale 2070 

1211 Genève 2 

 

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP 

Parti évangélique suisse PEV 

Partito evangelico svizzero PEV 

Nägeligasse 9 

Postfach 

3001 Bern 

 

FDP. Die Liberalen 

PLR. Les Libéraux-Radicaux 

PLR.I Liberali Radicali 

Generalsekretariat 

Neuengasse 20 

Postfach  

3001 Bern 

 

Grüne Partei der Schweiz GPS  

Parti écologiste suisse PES  

Partito ecologista svizzero PES 

 

Waisenhausplatz 21  

3011 Bern 

 

Grünliberale Partei Schweiz glp 

Parti vert’libéral Suisse pvl 

Partito verde liberale svizzero pvl 

 

Monbijoustrasse 30 

3011 Bern  

 

Lega dei Ticinesi (Lega) Via Monte Boglia 3 

Case postale 4562 

6904 Lugano 

 

Partei der Arbeit PDA 

Parti suisse du travail PST 

Postfach 8721 

8036 Zürich 

 

Schweizerische Volkspartei SVP 

Union Démocratique du Centre UDC 

Unione Democratica di Centro UDC 

Generalsekretariat 

Postfach 8252  

3001 Bern  

 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS 

Parti socialiste suisse PSS 

Partito socialista svizzero PSS 

Zentralsekretariat 

Theaterplatz 4 

Postfach 

3001 Bern  
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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / 
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui 
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle 
città e delle regioni di montagna 

 

Schweizerischer Gemeindeverband 

Association des Communes Suisses 

Associazione dei Comuni Svizzeri 

 

Laupenstrasse 35 

3008 Bern 

 

Schweizerischer Städteverband 

Union des villes suisses 
Unione delle città svizzere 

Monbijoustrasse 8 
Postfach 
3001 Bern 

 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 

Groupement suisse pour les régions de montagne 

Gruppo svizzero per le regioni di montagna  

Seilerstrasse 4 

Postfach 

3001 Bern 

 

 
 

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de 
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali 
dell'economia 

 

economiesuisse  

Verband der Schweizer Unternehmen  

Fédération des entreprises suisses  

Federazione delle imprese svizzere  

Swiss business federation  

Hegibachstrasse 47 

Postfach  

8032 Zürich 

 

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)  

Union suisse des arts et métiers (USAM)  

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  

Schwarztorstrasse 26 

Postfach  

3001 Bern 

 

Schweizerischer Arbeitgeberverband  

Union patronale suisse  

Unione svizzera degli imprenditori  

Hegibachstrasse 47 

Postfach 

8032 Zürich 

  

Schweiz. Bauernverband (SBV)  

Union suisse des paysans (USP)  

Unione svizzera dei contadini (USC)  

Laurstrasse 10  

5201 Brugg 

 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)  

Association suisse des banquiers (ASB)  

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)  

Swiss Bankers Association  

Postfach 4182  

4002 Basel 

 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 

Union syndicale suisse (USS)  

Unione sindacale svizzera (USS)  

Monbijoustrasse 61 

Postfach 

3000 Bern 23 
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Kaufmännischer Verband Schweiz   

Société suisse des employés de commerce  

Società svizzera degli impiegati di commercio  

Hans-Huber-Strasse 4 

Postfach 1853 

8027 Zürich  

 

Travail.Suisse Hopfenweg 21 

Postfach 5775  

3001 Bern 

 
 
 

5. Transportunternehmen / entreprises de transport / Imprese di trasporto  

 

BLS AG 

 

Genfergasse 11 

3001 Bern 

 

BLS Netz AG Genfergasse 11 

3001 Bern 

MGB Matterhorn Gotthard Verkehrs AG 

 

Matterhorn Gotthard Bahn 

Bahnhofplatz 7 

Postfach 80 

3900 Brig 

 

MGI Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bahnhofplatz 7 

Postfach 80 

3900 Brig 

 

RhB Rhätische Bahn AG  

Ferrovie retiche SA 

Bahnhofstrasse 25 

Postfach 

7002 Chur 

 

Schweizerische Bundesbahnen SBB AG 

Kommunikation, Public Affairs und Regulation 

Chemins de fer fédéraux CFF SA 

Communication, affaires publiques et régulation 

Ferrovie federali svizzere FFS SA 

Communicazione, affari pubblici e regolamentazione 

Hilfikerstrasse 1 

3000 Bern 65 

 

 
 

6. Organisationen/ organisations/ organizzazioni 

 

Alliance SwissPass Länggassstrasse 7  
3012 Bern 

Alpen-Initiative 

Initiative des Alpes 

Iniziative delle Alpi 

 

Hellgasse 23  

6460 Altdorf 

 

Automobil Club der Schweiz ACS 

Automobile Club de Suisse ACS 

Wasserwerkgasse 39 

3000 Bern 13 
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Automobile Club Svizzero ACS  

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK 

Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP 

Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, 
della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
3000 Bern 7 

 

Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr LITRA 

Service d'information pour les transports publics LITRA 

Servizio d'informazione per i trasporti pubblici LITRA 

 

Spitalgasse 32 

3000 Bern 7 

 

Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Schweiz IGöV 

Comunauté d'intérêts pour les transports publics CITRAP 

 

Leimenstrasse 42 
4051 Basel  

 

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren FDK  

Conférence des directeurs cantonaux des finances CDF 

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze CDF 

 

Haus der Kantone 

Speichergasse 6 

Postfach 

3000 Bern 7 

 

Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen 
Verkehrs KöV 

Conférence des directeurs cantonaux des transports publics 
CTP 

Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici CTP 

 

Haus der Kantone 

Speichergasse 6 

Postfach 

3000 Bern 7 

 

Konsumentenforum kf 
 

Belpstrasse 11 
3007 Bern 

 

Lötschberg-Komitee 

Comité du Loetschberg 

Comitato del Lötschberg 

 

c/o rieder . pfammatter . bregy 

Postfach 573 

3900 Brig-Glis 

  

Pro Bahn Schweiz 

 

8000 Zürich 
 

RAILplus Hintere Bahnhofstrasse 85 

Postfach  

5001 Aarau 

 

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG) 

Association suisse des transporteurs routiers (ASTAG) 

Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) 

 

Wölflistrasse 5 

3006 Bern   

 

Schweizerischer Tourismusverband STV 

Fédération Suisse du tourisme FST 

Federazione svizzera del turismo 

 

Finkenhubelweg 11 

3012 Bern 

 

Stiftung für Konsumentenschutz SKS  

Fondation pour la protection des consommateurs  

Fondazione per la protezione dei consumatori  

Monbijoustrasse 61 

Postfach 

3000 Bern 23 

 

strasseschweiz Verband des Strassenverkehrs FRS Wölflistrasse 5 
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routesuisse – Fédération routière suisse FRS Postfach 690 

3000 Bern 22 

 

Touring Club der Schweiz (TCS) 

Touring Club Suisse (TCS) 

Touring Club Svizzero (TCS) 

 

Chemin de Blandonnet 4  

C.P. 82 

1214 Vernier 

 

Trassenvergabestelle (TVS) 

Service Suisse d'attribution des sillons (SAS) 

Servizio di assegnazione delle tracce (SAT) 

Schwarztorstrasse 31  
Postfach 
3001 Bern 

 

Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 

Union des transports publics (UTP) 

Unione dei trasporti pubblici (UTP) 

Dählhölzliweg 12 

3000 Bern 6 

 

Verkehrs-Club der Schweiz VCS 

Association transports et environnement ATE 

Associazione traffico e ambiente TTA 

 

Aarbergergasse 61 

Postfach 8676 

3001 Bern 

 

Wettbewerbskommission WEKO 

Commission de la concurrence COMCO 

Commissione della concorrenza COMCO 

 

Hallwylstrasse 4 

3003 Bern 
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